
 

 

 

Gemeinde  
Rielasingen-Worblingen 
 

 

 

N i e d e r s c h r i f t 
 

über die  
 

öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Beginn: 17.00 Uhr 

 

Ende:  18.40 Uhr 

 

 

Protokollführer: Thomas Niederhammer 
 

Sachbearbeiter: Hartmut Riester, Verena Manuth, Simon Schuhmacher 
 
Presse:  1 Person 

 
Zuhörer:   1 Person 

 
 

 

 

Der Bürgermeister eröffnet die öffentliche Sitzung um 17.00 Uhr und stellt fest, dass die 

Mitglieder des Gemeinderates mit Schreiben vom 14.01.2016 ordnungsgemäß schrift-

lich eingeladen wurden und dass der Gemeinderat beschlussfähig ist. 

 

 

 

T a g e s o r d n u n g 
____________________ 

 

F r a g e m ö g l i c h k e i t    f ü r   E i n w o h n e r 

 

1. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 

 

2. Vergabe der Beleuchtungsarbeiten im Kinderhaus Fröbel 

 

3. Entscheidung über die Vergabeart der Stromlieferung für  

 kommunale Gebäude 2017 – 2018 

 



 

 

 

4. Beschluss der Haushaltssatzung 2016 

 

5. Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das 

 Wirtschaftsjahr 2016 

 a)  Feststellungsbeschluss für die Wasserversorgung 

 b)  Feststellungsbeschluss für die Abwasserentsorgung 

 

6. Baugesuche  

 

a)  Bauantrag zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses  

 mit Lift auf dem Grundstück Flst.Nr. 88, Hauptstraße 23,  

 78239 Rielasingen-Worblingen im nicht überplanten Innenbereich 

 

b) Bauantrag zum Neubau von 3 Mehrfamilienhäusern mit Tiefgara-

ge und Lift auf den Grundstücken Flst.Nrn. 96, 86/3 und 86/4, 

Gottmadinger Straße 8a, 8b, 8c, 78239 Rielasingen-Worblingen im 

Gebiet des Bebauungsplanentwurfes “Nördliche Hauptstraße – 2. 

Änderung” 

 

c) Bauantrag zur Umnutzung einer Gewerbeeinheit zu einer Kinder-

tagesstätte für Kinder zwischen 3 – 6 Jahren auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 1677/8, Hardstraße 23, 78239 Rielasingen-Worblingen im 

Bebauungsplangebiet “Schmoller – eingeschränkt” 

 

7. Kenntnisnahme der niedergeschriebenen Beschlüsse der Vorsitzung 

 

8. Verschiedenes 

 

 

F r a g e m ö g l i c h k e i t    f ü r   E i n w o h n e r 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 14/2016 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 14.01.2016  Az.: 022.22; 022.32 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 1:  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen  

Sitzungen                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Es waren keine Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen bekannt zu geben. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf ( e ) 

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta ( e ) 

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Ortsbauamt 

Drucksache Nr.: 15/2016 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Simon Schuhmacher 

Erstelldatum TOP: 11.01.2016  Az.: 022.22; 022.32; 461.20 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 2:  Vergabe der Beleuchtungsarbeiten im  

Kinderhaus Fröbel    

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

Die Beleuchtungskörper im Kinderhaus Fröbel (Haupthaus wie auch Fröbel-Nest) sind in die Jah-

re gekommen und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Daraufhin wurde 

schon im Jahre 2015 ein Antrag auf Zuschuss beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit im Rahmen des Programmes KSI: Investive Klimaschutzmaßnahme: 

CO2-Einsparung durch Erneuerung der Innenbeleuchtung über den Projektträger Jülich (PtJ) 

gestellt und auch bewilligt. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Die Projektförderung beträgt  

30 von Hundert, höchstens jedoch 16.097,00 €.  

 

Zur Kostenreduzierung wurde die Planung im Hause erarbeitet. Die Ausschreibung erfolgte be-

schränkt. 

 

Die Verwaltung schlägt die Vergabe an den günstigsten Bieter gemäß Sitzungsvorlage vor.  

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Die Anlage zur heutigen Sitzung des Ortsbauamtes wird von Sachbearbeiter Schuhmacher aus-

führlich erläutert. 

Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Arbeiten an den preisgünstigsten Bieter, 

die Firma Leiber und Roth aus Eigeltingen auf der Grundlage und zu den Preisen ihres Angebo-

tes vom 12.01.2016 in Höhe von 51.137,07 € zu vergeben. 

 

Rechnungsamtsleiterin Manuth erläutert, dass für die Maßnahme in den Haushaltsjahren 2015 

und 2016 insgesamt 62.000,-- € veranschlagt sind. Voraussichtlich im März 2016 soll für die Aus-

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  
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Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus   
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Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta ( e ) 

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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gabe für das Jahr 2015 ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 31.700,-- € beschlossen werden. 

Frau Manuth weist darauf hin, dass man sich zur Zeit haushaltsrechtlich in der sogenannten In-

terimswirtschaft befindet. Damit über den Haushaltsansatz 2016 heute schon verfügt werden 

kann, beschließt der Gemeinderat, dass die Ausgabe zwingend erforderlich ist und es sich so-

mit um eine unabweisbare Ausgabe handelt da gemäß Zuwendungsbescheid die Maßnahme 

bis zum 31.05.2016 abgeschlossen sein muss. 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat folgt dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig.  

 

16 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 16/2016 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Matthias Möhrle 

Erstelldatum TOP: 13.01.2016  Az.: 022.22; 022.32; 811.22 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3:  Entscheidung über die Vergabeart der Strom- und Gas-

lieferungen für kommunale Gebäude 2017 - 2018          

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

Stromlieferungsvertrag 2017/2018: 

Der aktuelle Stromvertrag mit der Thüga Energie läuft am 31.12.2016 aus.  

Da die Gemeinde Rielasingen-Worblingen nun freien Zugang zum Deutschen Stromnetz hat, ist 

sie nach der aktuellen EU-Verordnung verpflichtet, bei einer Auftragssumme von über 209.000 

Euro/netto (248.710,- Euro/brutto) eine europaweite öffentliche Ausschreibung durchzuführen.  

Hierbei gibt es 2 Ausschreibungsoptionen: 

Die Teilnahme an der 15. Bündelausschreibung für den kommunalen Strombedarf 2017/2018 

der Gemeindetag-Service Dienstleistungsgesellschaft mbH oder einer Einzelausschreibung über 

ein externes Fachbüro. 

Die Frist zur Beauftragung der Gt-service GmbH endet am 05.02.2016. In der Sitzung muss des-

halb eine Entscheidung getroffen werden. 

 

Gaslieferungsvertrag 2017/2018: 

Der aktuelle Gaslieferungsvertrag mit der Thüga Energie läuft am 30.04.2017 aus. 

Für den Gaslieferungsvertrag 2017/2018 muss die Gemeinde Rielasingen-Worblingen ebenfalls 

eine europaweite öffentliche Ausschreibung durchführen. 

Auch hier gibt es die oben genannten 2 Ausschreibungsoptionen: 

Die Teilnahme an der 7. Bündelausschreibung für den kommunalen Gasbedarf 2017/2018 der 

Gemeindetag-Service Dienstleistungsgesellschaft mbH oder einer Einzelausschreibung über ein 

externes Fachbüro. 

Die Frist zur Beauftragung der Gt-service GmbH endet ebenfalls am 05.02.2016. 

 

Die Grundlagen, die Vergabeoptionen und die Vor- und Nachteile sind in der Anlage aufge-

führt. Herr Möhrle wird deshalb in der Sitzung kurz auf die jeweiligen Punkte eingehen und steht 

dann für Fragen zur Verfügung. 
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Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 2 

Beschlussvorschlag: 

Stromlieferung 2017/2018: 

Auftragserteilung an die Gemeindetag-Service Dienstleistungsgesellschaft mbH Baden-

Württemberg bzgl. der Teilnahme an der 15. Bündelausschreibung für den kommunalen Strom-

bezug 2017/2018, inklusive Bezug von Ökostrom ohne Neuanlagenquote. 

 

Gaslieferung 2017/2018 

Auftragserteilung an die Gemeindetag-Service Dienstleistungsgesellschaft mbH Baden-

Württemberg bzgl. der Teilnahme an der 7. Bündelausschreibung für den kommunalen Gas-

bezug 2017/2018, ohne 10% Biogasanteil. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Die ausführliche Vorlage zu diesem Tagesordnungspunkt wird von Sachbearbeiter Matthias 

Möhrle anhand einer PowerPoint-Präsentation, die Anlage und wesentlicher Bestandteil der 

Einladung war, erläutert.  

 

Im Rahmen der sehr regen Diskussion wird aus der Mitte des Gremiums teilweise Unverständnis 

über die vorgeschlagene öffentliche Ausschreibung geäußert, nachdem im Hinblick auf die 

vor kurzem beschlossene Kooperation mit der Thüga hier ein äußerst zuverlässiger Partner zur 

Verfügung stehe.  

Von Seiten der Verwaltung wird betont, dass die öffentliche Ausschreibung aus rechtlichen 

Gründen zwingend erforderlich sei. Bisher konnte lediglich auf solche Ausschreibungen verzich-

tet werden, da der nun bestehende diskriminierungsfreie Zugang zum Stromnetz gefehlt hat. 

Wenn die Stromlieferung in der Gemeinde bereits in der Vergangenheit diskriminierungsfrei 

gewesen wäre, wäre seit jeher eine solche öffentliche Ausschreibung zwingend erforderlich 

gewesen. 

 

 

Beschluss: 

 

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird mit großer Stimmenmehrheit angenommen. 

 

15 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 1 Enthaltung 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Rechnungsamt 

Drucksache Nr.: 17/2016 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Verena Manuth 

Erstelldatum TOP: 11.01.2016  Az.: 902.41 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 4:  Beschluss der Haushaltssatzung 2016                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

Die Ausgaben für Baumaßnahmen und Beschaffungen im Vermögenshaushalt sowie die Aus-

gaben für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Verwaltungshaushalt wurden am 20. 

und 21.10.2015 vom Gemeinderat in einer ausführlichen Arbeitssitzung beraten. 

Die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Landes vom 03.08.2015 und der Auswirkun-

gen der November-Steuerschätzung wurden in das Werk eingearbeitet. 

Am 10.11.2015 wurde der Haushaltsplanentwurf in öffentlicher Gemeinderatsitzung beraten. 

 

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe 

von nur 1.277.000 EUR. Die Zuführung dient der Deckung des Ausgabenbedarfs des Vermö-

genshaushaltes. Der Vermögenshaushalt weist wegen der Generalsanierung des Gebäudes A 

der Ten-Brink-Schule ein gegenüber den Vorjahren höheres Volumen auf. Der allgemeinen 

Rücklage muss dadurch auch ein Betrag von 4.968.000 EUR entnommen werden. Die Rücklage 

wird somit Ende 2016 voraussichtlich noch 2,54 Mio. EUR betragen. 

Im Haushaltsplan ist auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt. Diese 

Kreditaufnahme soll dem möglichen Erwerb einer Flüchtlingsunterkunft dienen und im Rahmen 

eines Sonderfinanzierungsprogrammes der KfW-Bank aufgenommen werden. 

Kreditaufnahmen werden gemäß der Finanzplanung, ab dem Jahr 2017 in einem nicht uner-

heblichen Umfang notwendig, falls tatsächlich alle Maßnahmen umgesetzt werden. In die Fi-

nanzplanung wurde für das Jahr 2017 auch die Sanierung der Ten-Brink-Schulturnhalle aufge-

nommen, da für dieses Projekt Zuweisungen beantragt wurden. 

 

Auf den Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 wird hingewiesen (Seite 7 bis 27). 

Der zu beschließende Satzungstext befindet sich auf Seite 5. 
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Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Sitzungsverlauf: 

 

Der Bürgermeister informiert, dass vorsorglich eine Kreditaufnahme für den Ankauf von Immobi-

lien für eine evtl. Anschlussunterbringung in Höhe von 500.000,-- € in das Planwerk eingestellt 

wurde.  

Des Weiteren gibt er bekannt, dass 2 Zuwendungsbescheide wie folgt eingetroffen sind:  

154.452,-- € im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die energetische Sanie-

rung im Zuge der Generalsanierung der Ten-Brink-Schule Gebäude A sowie 26.400,-- € für die 

SPATZ-Ausbildung in den Kinderhäusern. 

Abschließend appelliert der Bürgermeister an die Damen und Herren des Gemeinderates, wie 

bisher weiterhin sparsam mit dem Geld der Bürgerschaft umzugehen.  

 

Rechnungsamtsleiterin Manuth verweist auf die bereits stattgefundenen ausführlichen beiden 

Beratungen des Planwerkes im Gemeinderat. Die Maßnahme - Generalsanierung Ten-Brink-

Schule – stellt mit rund 4 Millionen Euro den größten Posten im Vermögenshaushalt dar. Immer 

größere Probleme bereitet der Gemeinde der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes. Die Ge-

meinde sei hier überwiegend von Finanz- und sonstigen Schlüsselzuweisungen abhängig und 

sei an sich steuerschwach. Zu Bedenken wird gegeben, dass die Zuführung vom Verwaltungs- 

zum Vermögenshaushalt nicht mehr die durchschnittliche Höhe der vergangenen Jahre er-

reicht.  

Abschließend weist Frau Manuth darauf hin, dass im Falle der veranschlagten Kreditaufnahme 

in Höhe von 500.000,-- € die Gemeinde dann nicht mehr schuldenfrei wäre. Allerdings sind die 

hier zur Verfügung stehenden KfW-Darlehen zur Zeit noch zinsfrei.  

 

Der Bürgermeister informiert, dass die Anschaffung von Notebooks und Smartboards im Bereich 

der Grundschulen mit einem Sperrvermerk im Planwerk versehen ist. In der Gemeinderatssit-

zung am 09.03.2016 werden die Schulleiterinnen der betroffenen Grundschulen den Damen 

und Herren die pädagogische Notwendigkeit dieser Beschaffung erläutern. 

 

Abschließend bedankt sich der Bürgermeister bei den Damen und Herren des Gemeinderates 

für die strikte Haushaltsdisziplin aller 3 Fraktionen und lobt in diesem Zusammenhang das stets 

gute und konstruktive Miteinander. 

Aus der Mitte des Gremiums wird angeregt, zum Vergleich der letzten 2 – 3 Jahre die Kreisdia-

gramme im Vorbericht künftig entsprechend zu ergänzen. 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 (Seite 5 des Haushaltspla-

nes 2016) einstimmig als Satzung (Satzungsbeschluss). 

 

16 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Rechnungsamt 

Drucksache Nr.: 18/2016 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Verena Manuth 

Erstelldatum TOP: 11.01.2016  Az.: 815.911; 801.10 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 5:  Feststellung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das 

Wirtschaftsjahr 2016 

a) Feststellungsbeschluss für die Wasserversorgung 

b) Feststellungsbeschluss für die Abwasserentsorgung      

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

a) Feststellungsbeschluss für die Wasserversorgung 

Die Ausgaben für Baumaßnahmen und Beschaffungen im Vermögensplan sowie die Ausga-

ben für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Erfolgsplan wurden am 20. und 

21.10.2015 vom Gemeinderat in ausführlicher Arbeitssitzung beraten. Der Entwurf wurde in der 

öffentlichen Gemeinderatssitzung am 10.11.2015 beraten. 

 

Auf den Vorbericht des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird hingewie-

sen (Seite 8 bis 12). 

Der Feststellungsbeschluss befindet sich auf Seite 7. 

 

b) Feststellungsbeschluss für die Abwasserentsorgung 

Die Ausgaben für Baumaßnahmen und Beschaffungen im Vermögensplan sowie die Ausga-

ben für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Erfolgsplan wurden am 20. und 

21.10.2015 vom Gemeinderat in ausführlicher Arbeitssitzung beraten. Der Entwurf wurde in der 

öffentlichen Gemeinderatssitzung am 10.11.2015 beraten. 

 

Auf den Vorbericht des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wird hinge-

wiesen (Seite 60 bis 64). 

Der Feststellungsbeschluss befindet sich auf Seite 59. 
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Sitzungsverlauf: 

 

Rechnungsamtsleiterin Manuth weist in ihrer Eigenschaft als Leiterin der beiden Eigenbetriebe 

auf die ausführliche Vorberatung der Planwerke hin. Die Wirtschaftspläne werden noch einmal 

erläutert. 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stellt den Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde für 

das Wirtschaftsjahr 2016 (Seite 7 des Wirtschaftsplanes Eigenbetrieb Wasserversorgung) sowie 

den Wirtschaftsplan des Abwasserentsorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2016 (Seite 59 

des Wirtschaftsplanes Abwasserentsorgung) einstimmig fest.  

 

16 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 19/2016 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Ulrike Vogt 

Erstelldatum TOP: 08.01.2016  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 6 a:  Bauantrag zum Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses 

mit Lift auf dem Grundstück Flst. Nr. 88, Hauptstraße 23, 

78239 Rielasingen-Worblingen im Bebauungsplangebiet 

"Nördliche Hauptstraße"           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Bauabteilungsleiter Riester informiert, dass die Antragstellerin beabsichtigt, auf dem Grundstück 

Flst.Nr. 88 ein Wohn- und Geschäftshaus mit Lift zu errichten. Im Erdgeschoss ist ein Friseursalon 

geplant. Im Obergeschoss sind 2 Wohnungen vorgesehen sowie im Dachgeschoss ein großes 

Büro. Es sind 6 Stellplätze und 14 Fahrradstellplätze eingeplant. 

 

Aus bauplanungsrechtlicher Sicht wird zu diesem Bauantrag wie folgt Stellung genommen: 

Das Baugrundstück befindet sich im Bebauungsplangebiet „Nördliche Hauptstraße“. Das drei-

geschossige Gebäude hat entlang des Kreisverkehrs eine Länge von 24,75 und Richtung Gott-

madinger Straße eine Länge von 6,59 m sowie eine überwiegende Breite von 5,85 m. Die 

Wandhöhe (WH) mit 8,70 m und die Firsthöhe (FH) mit 11,62 m entsprechen dem Bebauungs-

plan (WH 9,50 und FH 14,50); ebenso die Dachneigung mit 45°. Die zulässige Nutzung als 

Mischgebiet wird ebenso eingehalten wie die zulässige Grundfläche. Die Baugrenze Richtung 

Kreisverkehr wird mit dem ganzen Baukörper um ca. 0,5 m sowie Richtung Osten in der gesam-

ten Gebäudebreite um ca. 1 m überschritten. Nach Westen überschreitet das Gebäude die 

Baugrenze bis zu einer Tiefe von ca. 6 m. Dies erscheint aber städtebaulich vertretbar. 

 

Das im EG-Grundrissplan eingetragene Sichtfeld weicht von der Festsetzung des Bebauungs-

planes ab. Die Antragstellerin hat diese Problematik im Vorfeld mit dem zuständigen Straßen-

baulastträger abgeklärt. Das Landratsamt trägt dies offenbar so mit. 
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Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta ( e ) 

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 2 

Gemäß Ziffer 15 der Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes hat die Antragstellerin die 

notwendigen Maßnahmen zum Schallschutz aufgrund der Verkehrsbelastung im Bereich des 

Kreisverkehrs zu treffen. Dabei ist insbesondere die DIN 4109 zu beachten. 

Gemäß Bebauungsplan sind 3 Bäume anzupflanzen. Ein entsprechender Nachweis ist noch 

vorzulegen. 

 

Die Verwaltung schlägt vor, dem vorgestellten Bauantrag mit den notwendigen Befreiungen 

das Einvernehmen zu erteilen. 

 

Im Rahmen der sich anschließenden regen Diskussion wird die Auffassung vertreten, dass insge-

samt 6 Stellplätze für dieses massive Bauvorhaben zu wenig seien.  

Von Seiten der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass nach den geltenden Vorschriften die 

sich in unmittelbarer Nähe befindliche Buslinie 7362 bei der Berechnung der notwendigen 

Stellplätze berücksichtigt werden kann. Zudem obliege die Prüfung der gesetzlich vorgeschrie-

benen Stellplätze ausschließlich dem Landratsamt im Rahmen des bestehenden Bauordnungs-

rechts. 

Im Rahmen der Diskussion wird angeregt, die Gemeinde möge sich noch einmal im Hinblick 

auf öffentlichen Parkraum Gedanken machen; evtl. müsse dieser öffentliche Parkraum auch 

entsprechend bewirtschaftet werden.  

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Bauantrag mit Stimmenmehrheit zu und erteilt das Einverneh-

men zu den notwendigen Befreiungen. 

 

9 Ja-Stimmen 7 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 20/2016 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Hartmut Riester 

Erstelldatum TOP: 08.01.2016  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 6b:  Bauantrag zum Neubau von 3 Mehrfamilienhäusern mit 

Tiefgarage und Lift auf den Grundstücken Flst. Nr. 96, 86/3 

und 86/4, Gottmadinger Straße 8a, 8b, 8c, 78239 Rielasin-

gen-Worblingen im Gebiet des Bebauungsplanentwurfes 

"Nördliche Hauptstraße - 2. Änderung"      

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Dieser Bauantrag muss leider abgesetzt werden, da der Verfahrensstand der Bebauungs-

planänderung noch nicht den Stand nach § 33 BauGB erreicht hat. Nach dem noch gültigen 

Bebauungsplan müsste eine Ablehnung des Bauantrages erfolgen. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf ( e ) 

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta ( e ) 

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 21/2016 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Ulrike Vogt 

Erstelldatum TOP: 04.01.2016  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 6c:  Bauantrag zur Umnutzung einer Gewerbeeinheit zu einer 

Kindertagesstätte für Kinder zwischen 3 - 6 Jahren auf dem 

Grundstück Flst. Nr. 1677/8, Hardstraße 23, 78239 Rielasin-

gen-Worblingen im Bebauungsplangebiet 'Schmoller - 

eingeschränkt'           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt informiert die Verwaltung, dass die Antragstellerin beabsichti-

ge, auf Flst.Nr. 1677/8, Hardstraße 23, eine Gewerbeeinheit (ehemals Schlecker-Markt) im Erd-

geschoss eines bestehenden Mehrfamilienhauses zu einer Kindertagesstätte für Kinder zwi-

schen 3 – 6 Jahren umzunutzen.  

 

Das Grundstück Flst.Nr. 1677/8 liegt im Gebiet des Bebauungsplanes 'Schmoller', der nur noch 

eingeschränkt anwendbar ist. Die Bebauungsvorschriften, die auf dem badischen Polizeistraf-

gesetzbuch aufbauen, sind nicht mehr anzuwenden. Damit sind beim Bebauungsplan 

„Schmoller“ lediglich noch der Straßen- und Baufluchtenplan sowie der Gestaltungsplan anzu-

wenden. Daher ist das Bauvorhaben im Übrigen nach § 30 i. v. m. § 34 BauGB danach zu beur-

teilen, ob es sich in die vorhandene Umgebungsbebauung einfügt. Es handelt sich lediglich um 

eine Umnutzung. Nach außen sichtbar verändert sich lediglich der Eingangsbereich, so dass 

das Maß der baulichen Nutzung unverändert erhalten bleibt.  

 

Aufgrund der Art der bestehenden baulichen Nutzung in der näheren Umgebung handelt es 

sich um ein allgemeines Wohngebiet. Hier sind nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO Anlagen für sozia-

le Zwecke zulässig. Dem Bauvorhaben stehen somit keine bauplanungsrechtlichen Bedenken 

entgegen.  

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf ( e ) 

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta ( e ) 

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Die Verwaltung schlägt vor, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu erteilen. 

 

 

Beschluss: 

 

Diesem Vorschlag stimmt der Gemeinderat einstimmig zu. 

 

15 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 22/2016 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 14.01.2016  Az.: 022.22; 022.32 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 7:  Kenntnisnahme der niedergeschriebenen Beschlüsse der 

Vorsitzung                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Von den niedergeschriebenen Beschlüssen der Vorsitzung vom 13.01.2016 nimmt der Gemein-

derat im Wege des Umlaufs Kenntnis. 

 

Einwendungen dagegen werden nicht erhoben.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf ( e ) 

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta ( e ) 

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Ortsbauamt 

Drucksache Nr.: 23/2016 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Burkhard Schmallenbach 

Erstelldatum TOP: 14.01.2016  Az.: 022.22; 022.32; 652.214; 656.22 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 8:  Verschiedenes 

Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg 

und der Gemeinde im Hinblick auf die Gestaltung,  

Unterhaltung und Pflege der Bepflanzung der Mittelinsel 

beim Kreisverkehr beim Café Madeleine           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Gemeinderätin Breyer kommt auf die o.g. Vereinbarung zu sprechen, welche sich im Umlauf 

befindet und bittet um nähere Erläuterung, nachdem die dort aufgeführten Ausführungspla-

nungen und Fotos fehlen.  

 

Der Bürgermeister erläutert, dass nach § 2 Abs. 3 des Entwurfs feste Hindernisse als Gestaltungs-

elemente nicht zugelassen sind. Die Einzelpflanzen dürfen sich nicht stammartig auswachsen. 

Zudem dürfen zu gewissen Anlässen 3 Fahnenmasten errichtet werden.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf ( e ) 

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta ( e ) 

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 24/2016 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Hartmut Riester 

Erstelldatum TOP: 29.01.2016  Az.: 022.22; 022.32; 632.6 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 8:  Verschiedenes 

Bauantrag zum Neubau von 3 Mehrfamilienhäusern mit 

Tiefgarage und Lift auf den Grundstücken Flst.Nrn. 96, 86/3 

und 86/4, Gottmadinger Straße 8a,8b,8c, 78239 Rielasing-

en-Worblingen im Gebiet des Bebauungsplanentwurfes 

'Nördliche Hauptstraße - 2. Änderung'      

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Gemeinderätin Breyer erkundigt sich, wieso der Bauantrag zur heutigen Sitzung abgesetzt wer-

den musste. 

 

Bauabteilungsleiter Riester informiert, dass der Verfahrensstand der Bebauungsplanänderung 

gegenwärtig noch nicht den Stand nach § 33 BauGB erreicht hat. Nach dem noch gültigen 

Bebauungsplan hätte eine Ablehnung des Bauantrages erfolgen müssen, weshalb der Bauan-

trag von der Sitzung abgesetzt werden musste.  

Der Grund für diese Verzögerung liegt in einer Stellungnahme des Amtes für Nahverkehr und 

Straßen beim Landratsamt Konstanz vom 26.01.2016. Dabei hat das Landratsamt festgestellt, 

dass die in der Innenkurve der Landesstraße liegenden bestehenden Ausfahrtsichten an den 

Zufahrten der Flst.Nrn. 96 und 96/1 völlig unzureichend seien und hier gefordert, die Sichtbezie-

hung zwischen den Zufahrten und der Gebäudeecke frei zu halten.  

Nun sei eine erneute Offenlage notwendig unter Berücksichtigung der Stellungnahme des 

Landratsamtes Konstanz vom 26.01.2016.  

 

Der Bürgermeister bezeichnet die damit verbundene zeitliche Verzögerung als absolut ärger-

lich, nachdem die Gemeinde bemüht sei, hier so schnell wie möglich bezahlbaren Wohnraum 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf ( e ) 

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta ( e ) 

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 2 

zu schaffen.  

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Kultur, Sport und Tourismus 

Drucksache Nr.: 25/2016 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Jessica Trombetta 

Erstelldatum TOP: 29.01.2016  Az.: 022.22; 022.32; 341.11 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 8:  Verschiedenes 

Werner Fluck - Gedächtnisausstellung  

vom 06. bis 13.11.2016  

in der Festhalle der Talwiesenhallen                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Der Bürgermeister informiert, dass die Rielasinger Malergemeinschaft der Herren Böhm, Knapp 

und Bähn bei ihm vorgesprochen habe mit der Absicht, im genannten Zeitraum eine Ausstel-

lung zum Gedenken des vor kurzem verstorbenen Rielasinger Künstlers Werner Fluck zu veran-

stalten. Geplant sei eine Verkaufsausstellung, wobei die erzielten Erlöse teilweise im Sinne von 

Werner Fluck für Kunstprojekte mit SchülerInnen verwendet werden sollen.  

  

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf ( e ) 

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta ( e ) 

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Müllabfuhr-Zweckverband 

Drucksache Nr.: 26/2016 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Eckhardt Pfeiffer 

Erstelldatum TOP: 29.01.2016  Az.: 022.22; 022.32; 720.84 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 8:  Verschiedenes 

Einführung der Gelben Tonnen in der Gemeinde          

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Gemeinderat Reckziegel erkundigt sich über den Sachstand im Hinblick auf die geplante Ein-

führung der Gelben Tonnen in der Gemeinde. 

 

Der Bürgermeister informiert, dass keine Einigkeit zwischen den Verfahrensbeteiligten hergestellt 

werden konnte, so dass die Einführung der Gelben Tonnen in der Gemeinde zur Zeit unwahr-

scheinlich erscheint.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf ( e ) 

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta ( e ) 

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Kultur- und Tourismus  

Drucksache Nr.: 27/2016 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Jessica Trombetta 

Erstelldatum TOP: 29.01.2016  Az.: 022.22; 022.32; 792.71; 564.50 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 8:  Verschiedenes 

Veranstaltung mit Pasiòn de Buena Vista am 05.03.2016    

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Gemeinderat Beger kommt auf die genannte Veranstaltung zu sprechen und zeigt sich ver-

wundert, dass nach dem derzeitigen Buchungsstand lediglich die hinteren Plätze belegt sind, 

obwohl im Vorverkauf alle Karten einheitlich 33,-- € kosten. 

Der Bürgermeister informiert, dass die Gemeinde keinen Einfluss über den Vorverkauf hat, 

nachdem dieser vollständig über die Firma Reservix laufe.  

 

Bei Abfassen des Protokolls wird festgestellt, dass die schwarz markierten Plätze nicht zwingend 

verkaufte Karten darstellen, sondern nicht buchbare Sitzplätze, nachdem die Halle entspre-

chend den verkauften Karten vorrangig von vorne nach hinten aufgefüllt wird.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf ( e ) 

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta ( e ) 

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Kultur- und Tourismus  

Drucksache Nr.: 28/2016 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Jessica Trombetta 

Erstelldatum TOP: 29.01.2016  Az.: 022.22; 022.32; 564.360 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 8:  Verschiedenes 

Handbuch für Vereine etc. bei Veranstaltungen in der 

Hardberghalle                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 27.01.2016 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Gemeinderat Brielmann moniert, dass immer noch ein Handbuch in der Hardberghalle fehle, 

mit welchem die nutzenden Vereine in die Technik bzw. Einrichtung etc. eingewiesen werden. 

Er sehe hier einen akuten Handlungsbedarf und bittet darum, für beide Einrichtungen (Hard-

berghalle und Talwiesenhalle) alsbald entsprechende Handbücher zu erstellen, was vom Bür-

germeister zugesagt wird. 

 

Bei Abfassen des Protokolls wird festgestellt, dass bereits eine externe Firma mit der Ausarbei-

tung der entsprechenden Handbücher beauftragt ist.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf ( e ) 

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland   

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Breyer Gudrun   

Gold Jutta ( e ) 

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 

 

 

 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende 

die öffentliche Sitzung um 18.40 Uhr. 

 

 

 
Rielasingen-Worblingen, 29.01.2016 Drucksache Nr. 14 - 28 

 

 

 

Ralf Baumert Thomas Niederhammer 

Vorsitzender Protokollführer 

 

 

 

 

Volkmar Brielmann Hermann Wieland  

Gemeinderat Gemeinderat 
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